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Beträge in Schweizer Franken (in Klammer bisherige Regelung)  
 

Gegenstand Gemeinderat  
abschliessend 

Voranschlag Gemeinderat unter Vorbehalt des 
fakultativen Referendums 

Bürgerversammlung1 

1. Neue Ausgaben     

1.1 einmalige neue Ausgaben 

 

______ bis Fr. 500'000 je Fall 

 

(bis Fr. 300‘000 je Fall) 

 über Fr. 500'000 je Fall 

 

(über Fr. 300‘000 je Fall) 

1.2 während wenigstens zehn Jahren 
wiederkehrende neue Ausgaben 

______ bis Fr. 50'000 je Fall 

 

(bis Fr. 30‘000 je Fall) 

 über Fr. 50'000 je Fall 

 

(über Fr. 30‘000 je Fall) 

2. Unvorhersehbare neue Ausgaben     

 Ausgaben oder Mehrausgaben2: 

 

bis Fr. 150'000 je Fall, max. 
Fr. 250'000 je Jahr 

 

(Fr. 100‘000, bzw, Fr. 150‘000 für 
Strassen, Gewässerschutzbauten 
oder Wasserversorgung)  

 

______ bis Fr. 500‘000 je Fall 

 

(bis Fr. 300'000 je Fall, soweit nicht 
abschliessende Zuständigkeit des 
Gemeinderats vorliegt) 

 

über Fr. 500'000 je Fall 

 

(über Fr. 300‘000 je Fall) 

3. Dringliche oder gebundene 
Ausgaben 

abschliessend ______ ______ ______ 

4. Grundstücke des Finanzvermögens    

4.1 Erwerb: 
Kaufpreis oder Anlagekosten, die im 
Finanzvermögen bewertet werden 

bis Fr. 750'000 je Fall, max 
Fr. 1'500'000 je Jahr 

 

(bis Fr. 750'000 je Fall, 

max Fr. 1'500'000 je Jahr)  

______ bis Fr. 1'500'000 je Fall soweit nicht 
abschliessende Zuständigkeit des 

Gemeinderats vorliegt 

 

(bis Fr. 1'500'000 je Fall soweit nicht 
abschliessende Zuständigkeit des 
Gemeinderats vorliegt) 

über Fr. 1'500'000 je Fall 

 

 

(über Fr. 1‘500‘000 je Fall) 

 

 

4.2 Veräusserung und Begründung 
von Baurechten: 
Verkehrswert oder Anlagekosten 

bis Fr. 750'000 je Fall, max 
Fr. 1'500'000 je Jahr 

 

(bis Fr. 500‘000.- je Fall) 

______ bis Fr. 1'500'000 je Fall soweit nicht 
abschliessende Zuständigkeit des 

Gemeinderats vorliegt 

 

(bis Fr. 1'000'000 je Fall soweit nicht 
abschliessende Zuständigkeit des 
Gemeinderats vorliegt) 

über Fr. 1'500'000 je Fall 

 

 

(über Fr. 1‘000‘000 je Fall) 

 

 

                                                
1 Antragstellung in Form eines Gutachtens 
2 Für Mehrausgaben ist ein Nachtragskredit zu gewähren. Ausgenommen sind Mehrausgaben als Folge der Teuerung und für Gegenstände, 

in denen kein grösserer Ermessensbereich gegeben ist. 
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Erläuterungen zum Anhang Finanzbefugnisse 

 
Allgemeines 

Die eingefügten Werte veranschaulichen das Muster und sind nicht verbindlich. Die Werte sind den Verhältnissen der politischen Gemeinde 
anzupassen. Der Begriff "bis" ist einschliesslich zu verstehen. 
 
Begriff: Besonderer Beschluss der Bürgerschaft 

Kredite werden u.a. durch besondere Beschlüsse der Bürgerschaft gewährt (Art. 117 Abs. 1 GG). Als besondere Beschlüsse der Bürgerschaft 
gelten: Unterstellung unter das fakultative Referendum, Beschluss der Bürgerversammlung und Urnenabstimmung. Ein besonderer Beschluss der 
Bürgerschaft ist mindestens immer dann erforderlich, wenn es um eine Ausgabe von grosser finanzieller Tragweite geht. 
 
Spalte Voranschlag 

Kredite werden u.a. durch Voranschlag gewährt (Art. 117 Abs. 1 GG). 
 
Spalte Gemeinderat, unter Vorbehalt des fakultativen Referendums 

Das fakultative Referendum kann nach Art. 23 Bst. d GG in der Gemeindeordnung vorgesehen werden. 
 
Ziff. 2: Unvorhersehbare neue Ausgaben 

Die Bürgerschaft kann den Gemeinderat ermächtigen, unvorhersehbare Ausgaben bis zu einer bestimmten Höhe zu beschliessen (Art. 117 Abs. 3 
GG). Soweit der Kredit nicht ausreicht, ist für Mehrausgaben die Einholung eines Nachtragskredites notwendig (Art. 116 Abs. 2 GG). 
 
Ziff. 3: Dringliche und gebundene Ausgaben 

Der Rat kann dringliche oder gebundene Ausgaben ohne Kredit tätigen (Art. 118 GG). Als gebunden werden Mehrausgaben als Folge der 
Teuerung und für Gegenstände, in denen kein grösserer Ermessensbereich gegeben ist, betrachtet. 
 
Ziff. 4: Grundstücke des Finanzvermögens 

Ohne Regelung in der Gemeindeordnung ist allein der Gemeinderat für den Erwerb und die Veräusserung von Grundstücken des Finanzvermögens 
zuständig. 


